
ten. Die Sächsische Landesärztekam-
mer hatte sich deshalb beim Sächsi-
schen Ministerium für Soziales und 
Verbraucherschutz um eine großzü-
gige Erweiterung der Übergangbe-
stimmung in § 76 SächsHKaG be -
müht.

Nunmehr gilt, dass Ärztinnen und 
Ärzte, die eine Weiterbildung bis 
zum 31.03.2013 begonnen haben, 
obwohl sie lediglich im Besitz einer 
Berufserlaubnis waren, diese Zeiten 
auch als Weiterbildungszeit aner-
kannt bekommen. Spätestens bei der 
Anmeldung zur Facharztprüfung 
müssen sie aber die Approbation 
oder den Nachweis der bestandenen 
Gleichwertigkeitsprüfung vorlegen.

Dr. jur. Alexander Gruner
Leiter der Rechtsabteilung
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Veränderte Über-
gangsbestimmungen 
für Weiterbildungen 
mit Berufserlaubnis
Gemäß § 28 Abs. 2 Sächsisches Heil-
berufekammergesetz (SächsHKaG) 
darf mit der Weiterbildung erst be -
gonnen werden, wenn der Arzt eine 
ärztliche Grundausbildung nach § 3 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 der Bundesärzte-
ordnung [Approbation] abgeschlos-
sen hat oder über einen gleichwerti-
gen Ausbildungsstand oder einen 
gleichwertigen Kenntnisstand, der 
durch Ablegen einer Kenntnisprü-
fung nachzuweisen ist, verfügt.

Bei Inkrafttreten dieser Vorschrift im 
Jahre 2008 wurde eine Übergangsre-
gelung in § 76 Abs. 3 SächsHKaG 

aufgenommen. Wer bis zum Ablauf 
des 25. November 2008 bereits eine 
Weiterbildung begonnen hatte, 
ohne dass die Voraussetzungen für 
den Beginn der Weiterbildung nach 
§ 28 Abs. 2 vorlagen, musste einen 
gleichwertigen Ausbildungsstand 
oder einen gleichwertigen Kenntnis-
stand spätestens durch Ablegen 
einer Kenntnisprüfung bei der 
Anmeldung zur Facharztprüfung 
nachweisen. 

Doch auch nach dieser Frist hatten 
Ärzte mit Berufserlaubnis eine Wei-
terbildung begonnen. Die Regelung 
war schlicht und einfach nicht 
bekannt. Sehr bald hat sich die Fris-
tenregelung auch als unbillige Härte 
für viele Ärzte herausgestellt, weil 
diese Zeiten nicht als Weiterbil-
dungszeiten anerkannt werden durf-

Mitteilungen der Geschäftsstelle

Informationsblatt  
zur psychosozialen 
Schwangeren- 
Beratung
Die Schwangerenberaterinnen der 
fünf Fachberatungsstellen Pränatal-
diagnostik in Sachsen haben, 
gemeinsam mit dem Staatsministe-
rium für Soziales und Verbraucher-
schutz, zur psychosozialen Schwan-
gerenberatung bei Pränataldiagnos-
tik ein Informationsblatt herausge-
bracht. Es ist in der Größe des Mut-
terpasses gehalten, so dass es mit 
diesem ausgereicht oder gleich ein-
gelegt werden kann.

Die Vorderseite listet die Fachbera-
tungsstellen Pränataldiagnostik der 
sächsischen Schwangerenberatungs-
stellen auf und verweist mit einer 
Internetadresse auf die Kontaktda-
ten sämtlicher sächsischer Schwan-
gerenberatungsstellen.

Die Rückseite benennt konkrete Fra-
gen, die sich Schwangere und wer-
dende Eltern im Zusammenhang mit 
pränataler Diagnostik stellen und zu 
denen die Schwangerenberaterinnen 
mit ihrer beruflichen Erfahrung und 
fachlichen Qualifikation zur Verfü-
gung stehen. Das Spektrum reicht 
von Überlegungen vor den ersten 
Untersuchungen bis hin zur Beglei-

tung nach der Geburt eines kranken 
oder behinderten Kindes oder zur 
Trauerbegleitung nach einem medizi-
nisch indizierten Abort.

Die Informationsblätter können von 
Arztpraxen und Kliniken bei den 
Regionalstellen der Kassenärztlichen 
Vereinigungen Sachsens in Dresden, 
Leipzig und Chemnitz abgerufen 
werden. Es empfiehlt sich, diese 
gemeinsam mit den Mutterpässen zu 
bestellen.

Dipl.-Soz.Päd. Christiane Lammert
Beratungsstelle für Schwangere, Paare und 

Familien im Diakonischen Werk Löbau-Zittau, 
Tel.-Nr.: 03585 476622, E-Mail: familien.

beratung@dwlz.de

Ausfüllen von  
Totenscheinen

Die bundesweite Mortalitätsstatistik 
zeigt erhebliche regionale Unter-
schiede beim Ausfüllen von Toten-
scheinen. Voraussetzung für valide 
Vergleiche sind allerdings einheitli-

che Regeln zum fachgerechten Aus-
füllen der Totenscheine.
Das Deutsche Institut für Medizini-
sche Dokumentation und Informa-
tion hat unter 

http://www.dimdi.de/static/de/klassi/
icd-10-who/mortalitaet/
totenscheinanleitung.pdf

daher eine kurze und sehr praxis-
nahe Anleitung zum Ausfüllen von 
Totenscheinen bereitgestellt. Verblei-
bende Fragen beantwortet das Sta-
tistische Bundesamt unter 
totenschein@destatis.de.

Dr. med. Patrica Klein
Ärztliche Geschäftsführerin




